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Die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Personen, die Einwendungen erhoben haben, wird 
durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung bis zum 
Ablauf der Widerspruchsfrist können der Bescheid und seine Begründung von den Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, schriftlich beim Landkreis Jerichower Land, Fachbereich Umwelt, 
Landwirtschaft und Forsten, Untere Immissionsschutzbehörde, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg angefordert 
werden. Die Übersendung des Bescheides erfolgt formlos und setzt keine neue Rechtsmittelfrist in Gang. 

Mit dem Ende der o. g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen 
erhoben haben, als zugestellt. 
Gegen den hier bekanntgemachten Genehmigungsbescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Jerichower Land, Bahnhofstraße 9, 39288 Burg 
Widerspruch erhoben werden. 

Genthin, den 24. März 2016 

Im Auftrag 

gez. Erdmann 
______________________________________________________________________________________ 

B. Städte und Gemeinden
1. Satzungen, Verordnungen und Richtlinien

67 

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der 
Gemeinde Elbe-Parey 

Aufgrund der §§ 8, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA 2014, 288), des § 25 Gewerbesteuergesetz vom 07. August 1973 (BGBl. 73 I S. 
965) und des  § 16 Gewerbesteuergesetz vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), alle Gesetze in den
derzeit geltenden Fassungen, hat der Gemeinderat der Gemeinde Elbe-Parey in seiner Sitzung vom
08.03.2016 die nachstehende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Gebiet der Gemeinde Elbe-Parey wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe 325 % 
(Grundsteuer A)

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 375 % 

2. Gewerbesteuer 375 % 

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten ab dem Haushaltsjahr 2016. 

§ 3

Diese Satzung tritt rückwirkend ab 01.01.2016 in Kraft. 

Elbe-Parey, 08.03.2016 

Golz                                                   (Siegel) 
Bürgermeisterin 
_____________________________________________________________________________________ 
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